
Mitteilungsblatt 
für das Amt Schafflund 
 
 
Amtliches Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Schafflund und der Gemeinden Böxlund, Großenwiehe, Hörup, Holt, Jardelund, 
Lindewitt, Medelby, Meyn, Nordhackstedt, Osterby, Schafflund, Wallsbüll und Weesby. 
 
 

Nr. 38 Schafflund, 06.11.2020 49. Jahrgang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                Satzungen: 

Seite 305 Satzung für Sondervermögen der Gemeinden Böxlund und Jardelund  

für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Böxlund-Jardelund  

 

Seite 309 Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Meyn 

für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Meyn 

 

Seite 313 Satzung für Sondervermögen der Gemeinden Weesby  

für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Weesby 

 

 

           Sitzungen: 

           Seite 317 Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Schafflund  

 

Bekanntmachungen: 

Seite 319 Amt Schafflund, Der Amtsvorsteher 

Aufstellungsbeschluss sowie der Öffentlichen Auslegung der 6. Änd. und 

Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 4 „In der Toft“ der Gemeinde Medelby 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
 

 

 

 

           

 

Dieses Mitteilungsblatt wird vom Amt Schafflund und den oben genannten Gemeinden herausgegeben. Es erscheint am 
Freitag jeder Woche sofern Veröffentlichungen vorliegen. Fällt das Erscheinungsdatum auf einen Feiertag, erscheint das 
Mitteilungsblatt an dem davorliegenden Werktag. Das Mitteilungsblatt ist beim Amt Schafflund zu folgenden 
Bezugsbedingungen erhältlich: Abonnement vierteljährlich 4,00 € einschl. Porto, zahlbar im Voraus, Einzelbezug durch 
Abholung beim Amt Schafflund zum Preis von 1,00 € oder kostenlos als Newsletter unter www.amt-schafflund.de . 

 

http://www.amt-schafflund.de/


- 305 - 

Amtliches Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Schafflund, Nr. 38 vom 06.11.2020 

 
 

Satzung 

Satzung für Sondervermögen der Gemeinden Böxlund und Jardelund 

für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Böxlund-Jardelund 

 

Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren 

(Brandschutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein, 

beide in der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Gemeindevertretungen der Gemeinden 

Böxlund und Jardelund vom 05.02.2020 bzw. 09.12.2019 folgende Satzung der Gemeinden für das 

Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Böxlund-Jardelund erlassen: 

 

§ 1 Kameradschaftskasse 

In der Freiwilligen Feuerwehr besteht zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschaftskasse, die von 

der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung im Rahmen der Einnahme- 

und Ausgabeplanung geführt wird. 

§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Gemeinde sowie Spenden, 

Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im Übrigen aus Einnahmen 

aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie sonstigen Einnahmen und 

Beiträgen der fördernden Mitglieder. 

§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse 

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer Wertgrenze in 

Höhe von 50,00 EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis zu einem von ihm zu 

bestimmenden Betrag auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach § 2 b 

des Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der Hauptsatzung. 

§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan 

(1) Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn und 

zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der 

Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben entsprechend des Musters eines 

Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse. 

(2) Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teilpläne 

entsprechend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuerwehr zusammenzufassen. 

(3) Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitgliederversammlung 

beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber 

dem Wehrvorstand zu begründen. 
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§ 5 Nachtragsplan 

Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragsplan 

geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den Einnahme- und Ausgabeplan 

entsprechend. 

§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung 

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jahren dürfen im 

Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Ausgaben für 

Vermögensgegenstände in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen werden. 

(2) Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in Kraft getreten, so 

dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung nach Absatz 1 besteht oder die 

für die Durchführung von wiederkehrenden Veranstaltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 

1 dürfen die Ansätze der Einnahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht überschritten werden. 

§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben 

(1) Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder einseitig 

deckungsfähig erklärt werden. 

(2) Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet werden, 

wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.  

 

(3) Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden;       § 

3 bleibt unberührt. 

 

(4) Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben. 

 

(5) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die 

Deckung gewährleistet ist. 

(6) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die 

Gemeindevertretung zugestimmt hat. 

(7) Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt die 

Wehrführung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben beträgt 1.500,00 

EUR. 

§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen 

(1) Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur 

Kameradschaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstaltungen erforderlich 

sind, erworben werden. 

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß 

nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen 

Ertrag bringen. 
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(3) Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausgaben in Höhe von 

mindestens 500 EUR je Vermögensgegenstand entstanden sind, in einem Bestandsverzeichnis 

nachzuweisen. 

(4) Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht gebraucht werden, 

dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes gilt dies 

entsprechend. 

§ 9 Kassenführung 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und eigenverantwortlich. Das 

Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben bis zu einer Höhe 

von 1.500,00 EUR entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der Wehrvorstand ermächtigt, über die 

Verwendung der Mittel im Rahmen des Einnahme- und Ausgabeplans zu entscheiden. 

(3) Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche Einnahmen und 

Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu verbuchen. Zahlungen darf sie nur 

aufgrund von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. 

Unbare Zahlungsvorgänge sind von der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto der 

Freiwilligen Feuerwehr abzuwickeln. 

 (4) Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert, sämtliche 

Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw. Zweck, die Höhe und der 

aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Ab-gänge 

der Kameradschaftskasse sind durch Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise zu belegen. 

(5) Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung des 

Sondervermögens für die Kameradschaftspflege. 

§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung 

(1) Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausführung des 

Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses. Überplanmäßige oder 

außerplanmäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläutern. Der Darstellung der Einnahme- und 

Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das 

Sondervermögen Kameradschaftskasse sowie des Musters eines Bestandsverzeichnisses für das 

Sondervermögen Kameradschaftskasse. Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und 

Ausgaberechnung. 

(2) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des 

Haushaltsjahres aufzustellen. 

(3) Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer zu prüfen, die 

von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalenderjahr gewählt werden. die 

Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehrvorstand gehören. Die Prüfungsrechte nach 

§ 116 der Gemeindeordnung sowie nach Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt. 

(4) Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt die 

Mitgliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer. 

(5) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen. 
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§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen 

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt bei der 

Gemeinde. 

§ 12 Schlussbestimmungen 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

Böxlund, den 02.11.2020   Jardelund, den 02.11.2020 

(Siegel)       (Siegel)  

 

 

gez. Michael Brodal    gez. Gudrun Lemke 

- Bürgermeister -    - Bürgermeisterin - 
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Satzung 

Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Meyn  

für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Meyn  

 

Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren 

(Brandschutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein, 

beide in der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.06.2020 

folgende Satzung der Gemeinde für das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen  

Feuerwehr Meyn erlassen: 

 

§ 1 Kameradschaftskasse 

In der Freiwilligen Feuerwehr besteht zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschaftskasse, die von 

der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung im Rahmen der Einnahme- 

und Ausgabeplanung geführt wird. 

§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Gemeinde sowie Spenden, 

Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im Übrigen aus Einnahmen 

aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie sonstigen Einnahmen und 

Beiträgen der fördernden Mitglieder. 

§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse 

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer Wertgrenze in 

Höhe von 50,00 EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis zu einem von ihm zu 

bestimmenden Betrag auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach § 2 b 

des Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der Hauptsatzung. 

§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan 

(1) Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn und 

zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der 

Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben entsprechend des Musters eines 

Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse. 

(2) Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teilpläne 

entsprechend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuerwehr zusammenzufassen. 

(3) Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitgliederversammlung 

beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber 

dem Wehrvorstand zu begründen. 

 

§ 5 Nachtragsplan 
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Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragsplan 

geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den Einnahme- und Ausgabeplan 

entsprechend. 

§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung 

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jahren dürfen im 

Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Ausgaben für 

Vermögensgegenstände in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen werden. 

(2) Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in Kraft getreten, so 

dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung nach Absatz 1 besteht oder die 

für die Durchführung von wiederkehrenden Veranstaltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 

1 dürfen die Ansätze der Einnahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht überschritten werden. 

§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben 

(1) Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder einseitig 

deckungsfähig erklärt werden. 

(3) Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet werden, 

wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.  

 

(3) Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden; § 3 

bleibt unberührt. 

 

(4) Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben. 

 

(5) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die 

Deckung gewährleistet ist. 

(6) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die 

Gemeindevertretung zugestimmt hat. 

(7) Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt die 

Wehrführung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben beträgt 1.500,00 

EUR. 

§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen 

(1) Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur 

Kameradschaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstaltungen erforderlich 

sind, erworben werden. 

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß 

nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen 

Ertrag bringen. 

(3) Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausgaben in Höhe von 

mindestens 500,00 EUR je Vermögensgegenstand entstanden sind, in einem Bestandsverzeichnis 

nachzuweisen. 



- 311 - 

Amtliches Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Schafflund, Nr. 38 vom 06.11.2020 

(4) Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht gebraucht werden, 

dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes gilt dies 

entsprechend. 

§ 9 Kassenführung 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und eigenverantwortlich. Das 

Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben bis zu einer Höhe 

von 1.500,00 EUR entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der Wehrvorstand ermächtigt, über die 

Verwendung der Mittel im Rahmen des Einnahme- und Ausgabeplans zu entscheiden. 

(3) Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche Einnahmen und 

Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu verbuchen. Zahlungen darf sie nur 

aufgrund von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. 

Unbare Zahlungsvorgänge sind von der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto der 

Freiwilligen Feuerwehr abzuwickeln. 

 (4) Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert, sämtliche 

Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw. Zweck, die Höhe und der 

aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Ab-gänge 

der Kameradschaftskasse sind durch Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise zu belegen. 

(5) Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung des 

Sondervermögens für die Kameradschaftspflege. 

§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung 

(1) Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausführung des 

Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses. Überplanmäßige oder 

außerplanmäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläutern. Der Darstellung der Einnahme- und 

Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das 

Sondervermögen Kameradschaftskasse sowie des Musters eines Bestandsverzeichnisses für das 

Sondervermögen Kameradschaftskasse. Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und 

Ausgaberechnung. 

(2) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des 

Haushaltsjahres aufzustellen. 

(3) Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer zu prüfen, die 

von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalenderjahr gewählt werden. die 

Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehrvorstand gehören. Die Prüfungsrechte nach 

§ 116 der Gemeindeordnung sowie nach Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt. 

(4) Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt die 

Mitgliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer. 

(5) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen. 

 

 



- 312 - 

Amtliches Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Schafflund, Nr. 38 vom 06.11.2020 

 

 

§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen 

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt bei der 

Gemeinde. 

§ 12 Schlussbestimmungen 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

Meyn, den 29.10.2020 

(Siegel) 

gez. Bernd Henkel  

- Bürgermeister - 
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Satzung 

Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Weesby 

für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Weesby  

 

Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren 

(Brandschutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein, 

beide in der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2019  

folgende Satzung der Gemeinde für das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen  

Feuerwehr Weesby erlassen: 

 

§ 1 Kameradschaftskasse 

In der Freiwilligen Feuerwehr besteht zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschaftskasse, die von 

der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung im Rahmen der Einnahme- 

und Ausgabeplanung geführt wird. 

§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Gemeinde sowie Spenden, 

Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im Übrigen aus Einnahmen 

aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie sonstigen Einnahmen und 

Beiträgen der fördernden Mitglieder. 

§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse 

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer Wertgrenze in 

Höhe von 50,00 EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis zu einem von ihm zu 

bestimmenden Betrag auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach § 2 b 

des Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der Hauptsatzung. 

§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan 

(1) Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn und 

zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der 

Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben entsprechend des Musters eines 

Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse. 

(2) Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teilpläne 

entsprechend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuerwehr zusammenzufassen. 

(3) Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitgliederversammlung 

beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber 

dem Wehrvorstand zu begründen. 
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§ 5 Nachtragsplan 

Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragsplan 

geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den Einnahme- und Ausgabeplan 

entsprechend. 

§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung 

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jahren dürfen im 

Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Ausgaben für 

Vermögensgegenstände in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen werden. 

(2) Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in Kraft getreten, so 

dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung nach Absatz 1 besteht oder die 

für die Durchführung von wiederkehrenden Veranstaltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 

1 dürfen die Ansätze der Einnahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht überschritten werden. 

§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben 

(1) Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder einseitig 

deckungsfähig erklärt werden. 

(4) Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet werden, 

wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.  

 

(3) Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden;       § 

3 bleibt unberührt. 

 

(4) Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben. 

 

(5) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die 

Deckung gewährleistet ist. 

(6) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die 

Gemeindevertretung zugestimmt hat. 

(7) Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt die 

Wehrführung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben beträgt 1.500,00 

EUR. 

§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen 

(1) Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur 

Kameradschaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstaltungen erforderlich 

sind, erworben werden. 

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß 

nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen 

Ertrag bringen. 
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(3) Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausgaben in Höhe von 

mindestens 500,00 EUR je Vermögensgegenstand entstanden sind, in einem Bestandsverzeichnis 

nachzuweisen. 

(4) Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht gebraucht werden, 

dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes gilt dies 

entsprechend. 

§ 9 Kassenführung 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und eigenverantwortlich. Das 

Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben bis zu einer Höhe 

von 1.500,00 EUR entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der Wehrvorstand ermächtigt, über die 

Verwendung der Mittel im Rahmen des Einnahme- und Ausgabeplans zu entscheiden. 

(3) Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche Einnahmen und 

Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu verbuchen. Zahlungen darf sie nur 

aufgrund von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. 

Unbare Zahlungsvorgänge sind von der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto der 

Freiwilligen Feuerwehr abzuwickeln. 

 (4) Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert, sämtliche 

Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw. Zweck, die Höhe und der 

aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Ab-gänge 

der Kameradschaftskasse sind durch Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise zu belegen. 

(5) Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung des 

Sondervermögens für die Kameradschaftspflege. 

§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung 

(1) Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausführung des 

Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses. Überplanmäßige oder 

außerplanmäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläutern. Der Darstellung der Einnahme- und 

Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das 

Sondervermögen Kameradschaftskasse sowie des Musters eines Bestandsverzeichnisses für das 

Sondervermögen Kameradschaftskasse. Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und 

Ausgaberechnung. 

(2) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des 

Haushaltsjahres aufzustellen. 

(3) Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer zu prüfen, die 

von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalenderjahr gewählt werden. die 

Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehrvorstand gehören. Die Prüfungsrechte nach 

§ 116 der Gemeindeordnung sowie nach Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt. 

(4) Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt die 

Mitgliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer. 

(5) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen. 
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§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen 

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt bei der 

Gemeinde. 

§ 12 Schlussbestimmungen 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 

Weesby, den 29.10.2020 

 

gez. Jan Jacobsen  

- Bürgermeister - 
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Sitzung der Gemeindevertretung               der Gemeinde Schafflund 
 

 
Zeitpunkt der Sitzung:    Dienstag, 10.11.2020 - 19:30 Uhr - 
 
 
Ort der Sitzung: Grund- und Gemeinschaftsschule Schafflund, Pausenhalle                                             

Meyner Straße 29,  24980 Schafflund 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit  

2. Beratung und Beschlussfassung über Einwände zum Protokoll vom 13.10.2020 

3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung der 

Gemeindevertretung vom 13.10.2020  

4. Eingaben und Anfragen  

5. Änderungsanträge  

6. Beratung und Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von 

Tagesordnungspunkten  

7. Bericht der Bürgermeisterin, der Ausschussvorsitzenden und der Delegierten  

-Einwohnerfragestunde-  

 

Angelegenheiten des BauA 

 
8. Beratung und Beschlussfassung über den B-Plan 33 „Baugebiet 
Süderdammacker“   
hier: Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen und 
Satzungbeschluss  
 
9. 2. Änd. Bebauungsplan Nr. 26 „Dammacker“ Beratung und Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss  
 
10. 1. Änd. B-Plan Nr. 31 „Erweiterung Wohngebiet Dammacker“  Beratung und 

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss  

 

11. B-Plan 37 „Gelände am Mühlendamm bis LIDL“ Beratung und Grundsatz-
beschluss zum weiteren Vorgehen  
 
Angelegenheiten des Finanzausschusses 

 

12. Umbau Mühlenscheune 

a) Vorstellung der Kostenermittlung  

b) Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise 

 

13.Baukosten Sozialstation/Tagespflege  

Sachstandsbericht und Darstellung der Kostenentwicklung durch den Architekten 

Andree Hansen sowie Genehmigung der Kostenüberschreitung 
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14. Beratung und Beschlussfassung über die Beteiligung der Gemeinde Schafflund 

an der SH-Netz AG. 

15. Baugebiet Schneewallacker: Genehmigung der zwischenzeitlichen 
Auftragsvergabe durch die Bürgermeisterin  

16. Beratung und Beschlussfassung über einen neuen Finanzierungsvertrag mit 
dem Evangelischen Kindertagesstättenwerk 

17. Verschiedenes 
  

 
 

  Der nachstehende Tagesordnungspunkt wird nach Maßgabe der    
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung voraussichtlich nicht öffentlich 
beraten:  

 
 

18.   Vertragsangelegenheiten  
 

19.   Grundstücksangelegenheiten 
 

 

 

 

Schafflund, den 02.10.2020    Gemeinde Schafflund 
        - Die Bürgermeisterin – 
         gez. Constanze Best-Jensen 
 
 
 
 

Hinweise: 

Die Sitzung findet unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Corona-

Bekämpfungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein und der aktuellen 

Allgemeinverfügung des Kreises Schleswig-Flensburg über Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus (SARS-CoV-2) auf dem 

Gebiet des Kreises Schleswig-Flensburg statt.  

 

Der Einlass zu der Sitzung erfolgt einzeln, unter Wahrung der entsprechenden 

Abstände (mind. 2 Meter) zwischen den Personen. Vor dem Betreten des 

Sitzungsraumes sind die Hände zu waschen. Hierfür sind entsprechende 

Handwaschbecken gekennzeichnet. Die Einzelplätze sind in der Pausenhalle der 

GGS-Schafflund für die Mitglieder der Gemeindevertretung bzw. der Öffentlichkeit 

entsprechend gekennzeichnet. Nach Beendigung der Sitzung sind die 

Sitzungsteilnehmer angehalten, einzeln unter Wahrung des entsprechenden 

Abstandes (mind. 2 Meter) den Sitzungsort zu verlassen.                 
 

 



- 319 - 

Amtliches Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Schafflund, Nr. 38 vom 06.11.2020 

AMT SCHAFFLUND 

Der Amtsvorsteher 

 

BEKANNTMACHUNG 

 

des Aufstellungsbeschlusses sowie der Öffentlichen Auslegung 

der 6. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 4 „In der Toft“ 

der Gemeinde Medelby 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Medelby hat in ihrer Sitzung am 26.10.2020 

beschlossen, die 6. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 4 „In der Toft“ für 

das Gebiet südlich der „Hauptstraße“, westlich des Verkehrsweges „Süderfeldweg“, östlich 

des Verkehrsweges „Ruhwinkel“ sowie nördlich des Verkehrsweges „Am Sandberg“ in 

zentraler Ortslage der Gemeinde Medelby aufzustellen. 

 

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 

 

Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Medelby in der Sitzung am 26.10.2020 

gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf der 6. Änderung und Erweiterung des 

Bebauungsplanes Nr. 4 „In der Toft“ für das Gebiet südlich der „Hauptstraße“, westlich des 

Verkehrsweges „Süderfeldweg“, östlich des Verkehrsweges „Ruhwinkel“ sowie nördlich 

des Verkehrsweges „Am Sandberg“ in zentraler Ortslage der Gemeinde Medelby sowie 

die dazugehörige Planbegründung liegen nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 

vom 16.11.2020 bis einschließlich 18.12.2020 

 

in der Amtsverwaltung Schafflund, Tannenweg 1, 24980 Schafflund, Zimmer 20, während 

folgender Zeiten: montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und montags von 14.00 

Uhr bis 18.30 Uhr öffentlich aus. 

 

Zusätzlich sind der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB 

auszulegenden Unterlagen im Internet unter der Adresse „www.amt-schafflund.de“ 

eingestellt und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. 

 

Hinweis für die Zeit von Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus:  

Sollte das Gebäude der Amtsverwaltung für Bürger/innen bis auf Weiteres nur noch in 

Ausnahmefällen nach telefonischer Terminabsprache/Anmeldung zugänglich sein, um 

die Ansammlung größerer Menschenansammlungen zu verhindern, weise ich darauf hin, 

dass die Einsichtnahme der ausgelegten Planunterlagen auch weiterhin in 

Ausnahmefällen in der Amtsverwaltung – nach Anmeldung unter der Tel.-Nr.  04639/700 – 

möglich ist. Dieses sollte allerdings nur in Anspruch genommen werden, wenn die 

Einsichtnahme im Internet nicht erfolgen kann. 

 

Von einer Umweltprüfung wird abgesehen, weil der Bebauungsplan nach § 13a BauGB 

der Innenentwicklung dient.  
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Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen 

und umweltbezogene Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich 

oder während der Öffnungszeiten der Amtsverwaltung zur Niederschrift in der 

Amtsverwaltung abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 

der Beschlussfassung über die Änderung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt 

bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 

deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist. 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel       6 

Absatz 1 Buchstabe e) der Datenschutzverordnung (DSGVO) in Verbindung mit        § 3 

BauGB und dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 

Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der 

Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 

13 DSGVO), das mit ausliegt. 

 

Der räumliche Geltungsbereich der 6. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 

Nr. 4 „In der Toft“ ist in dem beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 

 

 

Schafflund, den 06.11.2020 

Im Auftrag 

 

gez.    

Sönnichsen 

 


